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Zu o.a. Bezug nimmt die österreichische Apothekerkammer 

wie folgt Stellung: 

1. In Verfolgung des Zieles einer formalen Einheitlichkeit 

wird angeregt, im Titel und im Art. I des Entwurfes den 

Terminus "Realschätzordnung" durch "Realschätzungsordnung" 

zu ersetzen. 

2. Die in Art. ! zitierte Verordnung vom 25.April 1900 ist im 

RGBl.Nr. 80 (nicht wie zitiert: Nr. 50) promulgiert. 

Gegen die in Aussicht genommene materielle Änderung des Gesetzes 

besteht kein Einwand. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem an 

das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 
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